
 

 363 

E. Staatshaftung im Zusammenhang mit der Erbringung stationärer  
 Langzeitpflegeleistungen durch Heimträger des privaten Sektors 

I. Haftung und staatliche Verantwortung 

Die staatliche Verantwortung auf dem Gebiet der stationären Langzeitpflege zeigt 
sich nicht nur in den hierfür bereitgehaltenen Sozialleistungen und der steuernden Ein-
flußnahme auf das Vorhandensein der Pflegeinfrastruktur sowie die Pflegequalität. Weil 
der englische Staat sich zur Erbringung von Leistungen der residential accommodation 
nach ss. 21, 26 NAA 1948 auch des privaten Sektors bedient, manifestiert sie sich auch 
in der Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang der Staat für ein 
Fehlgehen der Leistungserbringung durch private Träger haftbar gemacht werden kann. 

Im Folgenden soll daher der Frage nach Schadensersatzansprüchen von Bewohnern 
privat betriebener Heime, denen durch mangelhafte oder unterbliebene Pflegeleistungen 
Schäden entstanden sind, nachgegangen werden. Soweit dabei auch Fallkonstellationen 
angesprochen werden, in denen es um die eigenhändige Leistungserbringung durch 
staatliche Stellen geht, geschieht dies primär deshalb, um – angesichts des Fehlens un-
mittelbar einschlägigen Fallrechts – Rückschlüsse auf die Rechtslage in Situationen zu 
ziehen, in denen Private mit der Leistungserstellung betraut sind.  

Weil die Verantwortungsübernahme durch den Staat jedoch nicht notwendigerweise 
auf diejenigen Fälle beschränkt ist, in denen sich die Unterbringung als Sozialleistung 
darstellt, wird auch auf mögliche staatshaftungsrechtliche Ansprüche von solchen Per-
sonen einzugehen sein, die ihren Heimaufenthalt selbst organisiert haben und ihn privat 
finanzieren. 

II. Haftung staatlicher Stellen bei Fehlern in der Leistungserbringung durch Private 

1. Allgemeines 

Auch das englische Recht kennt Schadensersatzansprüche gegen staatliche Stellen im 
Zusammenhang mit deren hoheitlichem Handeln.2091 Ein Staatshaftungsrecht als eigen-
ständiges Rechtsgebiet gibt es jedoch ebensowenig wie ein generell anerkanntes Prin-
zip, nachdem derjenige, der durch den Bruch einer gesetzlichen Vorschrift verletzt wur-
de oder dem durch unrechtmäßiges Verwaltungshandeln ein Schaden entstand, Scha-
densersatzansprüche geltend machen kann.2092  

                                                        
2091 Dieser Grundsatz galt für staatliche Stellen mit Ausnahme der Krone auch schon vor Inkrafttreten 

von s. 2 des Crown Proceedings Act 1947, vgl. Mersey Docks and Harbour Board Trustees v Gibbs 
(1864-1866) 11 H.L.C. 686, 719 ff.; vgl. auch Cane, Administrative Law, S. 273. 

2092 Stanton, LQR 120 (2004), S. 326. 

https://doi.org/10.5771/9783845235127-363 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845235127-363
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

